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Dienstag, den 26.03.2019

Nächster Erscheinungstermin
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Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
„Geratal/Plaue“
- mit amtlichem und nichtamtlichem Teil - 
- mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden -

Mitgliedsgemeinden: 
Angelroda, Elgersburg, Martinroda und Stadt Plaue
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Plaue, Lagerplatz am Vogelsteich
KW 18
KW 19
KW 42
KW 43
Montag - Freitag
Samstag

vom 29.04. - 04.05
vom 06.05. - 11.05.
vom 14.10. - 19.10.
vom 21.10. - 26.10.
von 8:00 Uhr - 17:00 Uhr
von 8:00 Uhr - 13:00 Uhr

Der Baum- und Strauchschnitt darf einen Durchmesser von ma-
ximal 20 cm und eine Länge von maximal 150 cm nicht über-
schreiten. Die Ablagerung erfolgt lose, nicht in Säcken.
Ausgeschlossen sind andere Grünabfälle (Rasenschnitt, Laub) 
und belastete Abfälle (Straßenbegleitgrün und von Krankheiten 
befallene Pflanzenreste).

Gemeinde Elgersburg

Bekanntmachung der Ergebnisse

der Gemeinderatssitzung Gemeinde Elgersburg vom 
28.02.2019

- von 12 stimmberechtigten Mitgliedern des Gemeinderates sind 7, 
später 8 anwesend -

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
auf der Einladung aufgeführte Tagesordnung (öffentlicher 
Teil) zur Gemeinderatssitzung vom 28.02.2019.
Beschluss-Nr.: 01/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  7
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt den 
Wortlaut des Protokolls vom 23.10.2018 (öffentlicher Teil) 
gemäß Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss-Nr.: 02/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  7
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt den 
Wortlaut des Protokolls vom 22.11.2018 (öffentlicher Teil) 
gemäß Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss-Nr.: 03/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  7
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

4. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
I. Änderung der Benutzungsentgeltverordnung für den Rent-
nertreff der Gemeinde Elgersburg gemäß Anlage. Die Anla-
ge ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss-Nr.: 04/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

5. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt auf 
Grundlage des §4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz 
(ThürKWG) die Berufung des Wahlleiters von Frau Susanne 
Heißner und des stellvertretenden Wahlleiters von Frau Hei-
demarie Frankenberg für die stattfindende Kommunalwahl 
am 26.05.2019.
Beschluss-Nr.: 05/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse nach Wegfall 
der Geheimhaltungsgründe der Sitzung am 28.02.2019
6. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 

Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Verwal-
tungs-, Sport- und Kulturgebäude“ - Gewerk Los 03 Innen-
türen - an die Fa. Uni Bauelemente Ilmenau GmbH, In den 
Folgen 27, 98704 Langewiesen, zu einem Bruttoangebots-
preis von 3.466,47 €.

Verwaltungsgemeinschaft  
„Geratal/Plaue“

Bürgerberatung

Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?

Di | 16.04.2019 | 10:00 - 18:00

Verwaltungsgemeinschaft „Geratal/Plaue“
Bahnhofstr. 59 a | Sitzungsraum
98716 Geratal | OT Geraberg

Foto: BStU

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Suhler Stasi-Unterlagen-
Archivs beantworten unter anderem Fragen zu den Themen:

• Antragstellung (auch Wiederholungsanträge)
• Einsichtnahme in Stasi-Akten
• Herausgabe von Kopien
• Entschlüsselung der Decknamen von Inoffiziellen Mitar-

beitern (IM)
• Anonymisierung (Schwärzung)
• Antragstellung als nahe Angehörige von Verstorbenen
• Bildungsangebote
• Anträge für Forschung und Medien

Sie können Ihren Antrag auf persönliche Einsicht in die Stasi-
Unterlagen direkt vor Ort stellen. Bitte bringen Sie für die Iden-
titätsbestätigung ein gültiges Personaldokument mit.

Veranstalter:
Stasi-Unterlagen-Archiv, Außenstelle Suhl
Weidbergstraße 34, 98527 Suhl
Telefon: 03681 456-0 • Fax: 03681 456-4519
astsuhl@bstu.bund.de • www.bstu.de

Container-Stellzeiten für Baum-  
und Strauchschnitt

durch die Ilmenauer Umweltdienst GmbH

Elgersburg, Bahnhofsplatz
KW 14 vom 01.04. - 06.04.
KW 15 vom 08.04. - 13.04.
KW 38 vom 16.09. - 21.09.
KW 39 vom 23.09. - 28.09.
Montag - Freitag von 8:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

13. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
finanzielle Unterstützung des Sportvereins TSV 1880 Elgers-
burg e. V. bei der Rasenpflege des Sportplatzes. Die anfallen-
den Kosten von jährlich 3.483,88 € werden für den Zeitraum 
von 3 Jahren dem Verein bereit gestellt.
Beschluss-Nr.: 19/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

M. Augner
Bürgermeister

I. Änderung

der Benutzungsentgeltverordnung  
für den Rentnertreff der Gemeinde Elgersburg

Die nachstehenden Beträge sind Tagessätze. Bei mehrtägiger 
Nutzung werden diese entsprechend vervielfacht.

1) Kommunale Veranstaltungen der Gemeinde Elgersburg
gebührenfrei

2) Alle übrigen Antragsteller (z.B. Familienfeiern)
80,00 € pro Tag

Inkrafttreten
Diese Benutzungsentgeltverordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Elgersburg, den 13.03.2019
Augner
Bürgermeister   - Siegel -

Stadt Plaue

Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74ff.) hat 
der Stadtrat der Stadt Plaue in der Sitzung am 20.02.2019 die 
folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name, Zugehörigkeit zur Verwaltungsgemeinschaft

(1) Die Stadt führt den Namen Stadt Plaue.
(2) Die Stadt Plaue gehört der Verwaltungsgemeinschaft „Gera-
tal/Plaue“ an.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Stadt Plaue zeigt in Blau einen goldenen 
doppelschwänzigen Löwen.
(2) Die Flagge der Stadt Plaue zeigt den doppelschwänzigen 
Löwe auf weißem Untergrund.
(3) Das Dienstsiegel zeigt in der Mitte das Wappen der Stadt 
Plaue. Dieses trägt die Umschrift „THÜRINGEN“ im oberen Teil 
und „STADT PLAUE“ im unteren Teil.

§ 3
Ortsteile

Das Stadtgebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:
1.
2.
3.

Stadt Plaue
Rippersroda
Neusiß

Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus der als 
Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist.

§ 4
Ortsteile mit Ortsteilverfassung

(1) Der Ortsteil Neusiß erhält eine Ortsteilverfassung gemäß § 45 
ThürKO.

Beschluss-Nr.: 08/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

7. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Verwal-
tungs-, Sport- und Kulturgebäude“ - Gewerk Los 04 Maler- 
und Belagarbeiten - an die Fa. Malerwerkstätte Schulz, In-
dustriering 31, 98708 Gehren, zu einem Bruttoangebotspreis 
von 10.952,46 €.
Beschluss-Nr.: 09/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

8. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Verwal-
tungs-, Sport- und Kulturgebäude“ - Gewerk Los 05 Fliesen-
arbeiten - an die Fa. BK Kaufmann Bau GmbH, Steinbacher 
Straße 37, 98587 Rotterode, zu einem Bruttoangebotspreis 
von 3.498,60 €.
Beschluss-Nr.: 10/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

9. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Verwal-
tungs-, Sport- und Kulturgebäude“ - Gewerk Los 06 Elek-
troarbeiten - an die Fa. Elektroanlagenbau Bird Soboll, 
Schulstraße 11, 98716 Geratal OT Geraberg, zu einem Brut-
toangebotspreis von 10.749,03 €.
Beschluss-Nr.: 11/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

10. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Verwal-
tungs-, Sport- und Kulturgebäude“ - Gewerk Los 07 Heizung 
- Sanitär an die Fa. Dietmar Schmidt GmbH, In den Folgen 
41, 98704 Langewiesen, zu einem Bruttoangebotspreis von 
12.276,68 €.
Beschluss-Nr.: 12/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

11. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Verwal-
tungs-, Sport- und Kulturgebäude“ - Gewerk Los 08 Haus-
türen und Fenster - an die Fa. Thomas & Olaf Eichel GmbH, 
Hauptstraße 12, 98716 Elgersburg, zu einem Bruttoangebot-
spreis von 22.736,62 €.
Beschluss-Nr.: 13/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

12. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Sanierung Kaiserhof“ 
- Gewerk Los 10 Dachdeckerarbeiten an die Fa. Klempner- 
u. Installateurmeister Thorsten Kahl, Promenade 46, 98711 
Frauenwald, zu einem Bruttoangebotspreis von 64.657,83 €.
Beschluss-Nr.: 14/02/2019
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  .......................................................................  8
Nein-Stimmen:  ...................................................................  0
Stimmenthaltungen:  ...........................................................  0

13. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe für das Bauvorhaben „Umbau Hauptvertei-
lung Kindergarten Zwergenburg“ - Gewerk Elektroarbeiten - 
an die Fa. dein Elektriker Hannes Witting, Bahnhofstraße 56, 
98716 Geratal OT Geraberg, zu einem Bruttoangebotspreis 
von 10.613,75 €.
Beschluss-Nr.: 18/02/2019
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c) die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß §§ 22 
bis 36 Baugesetzbuch (BauGB) für Vorhaben mit einem Wer-
tumfang bis 125.000,00 EURO (Rohbauwert);

d) die Vergabe von Bauleistungen und sonstiger Aufträge mit 
einem Wertumfang von bis 25.000,00 EURO;

e) die Geldanlage aus Rücklagen;
f) haushaltswirtschaftliche Sperre.

§ 9
Beigeordnete

Der Stadtrat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

§ 10
Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben einen 
Hauptausschuss. Er ist berechtigt, weitere Ausschüsse zu bilden.
(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Stadt-
rat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Stadtratsmitglieder, so 
kann jedes Stadtratsmitglied, das im Übrigen keinen Ausschuss-
sitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und An-
tragsrecht mitzuwirken. Der Stadtrat entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss dieses 
Stadtratsmitglied zugewiesen wird.
(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem Höchstzahlenverfahren nach d`Hondt.
(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Stadtrat.

§ 11
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt und 
das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu 
Ehrenbürgern ernannt werden.
(2) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates, Ortsteilrates, Eh-
renbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 
20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende 
Ehrenbezeichnungen erhalten:
- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Mitglied des Ortsteil-/Ortschaftsrates = Ehrenmitglied des 

Ortsteilrates,
- Ortsteilbürgermeister = Ehrenortsteilbürgermeister,
- Stadtratsmitglied = Ehrenstadtratsmitglied,
- sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche 

Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz 
„Ehren-“.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stadt beige-
tragen haben, können besonders geehrt werden. Der Stadtrat 
kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbe-
zeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Stadtrates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.
(5) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeich-
nung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 12
Seniorenbeirat

(1) Zur Stärkung und Förderung der aktiven Teilnahme der äl-
teren Einwohner am sozialen, kulturellen sportlichen und poli-
tischen Leben wird ein Seniorenbeirat jeweils für die Dauer der 
Amtszeit des Stadtrates gebildet.
(2) Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, gegenüber dem Stadt-
rat und dem Bürgermeister die Interessen der älteren Einwohner 
der Stadt Plaue durch Anträge, Anfragen, Empfehlungen und 
Stellungnahmen wahrzunehmen. Er berät den Stadtrat und den 
Bürgermeister in den die Senioren der Stadt betreffenden An-
gelegenheiten. Der Seniorenbeirat regt gegenüber dem Stadtrat 
bzw. dem Bürgermeister Maßnahmen an, die die Interessen der 
Senioren der Stadt Plaue berühren.
(3) Die Beschlüsse des Seniorenbeirates sind Anregungen und 
Empfehlungen gegenüber der Stadt und werden zunächst dem 
Bürgermeister vorgelegt. Dieser hat, soweit er nicht selbst zu-
ständig ist, innerhalb von drei Monaten die Angelegenheit dem 
Stadtrat zur Behandlung schriftlich vorzulegen.

(2) Die Wahl der Ortsteilratsmitglieder erfolgt nach folgenden Re-
gelungen:

a) Für das aktive und passive Wahlrecht finden die Bestimmun-
gen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) und 
der Thüringer Kommunalwahlordnung ThürKWO) in der je-
weils geltenden Fassung entsprechend Anwendung, wobei 
an die Stelle des Begriffs „Gemeinde“ der Begriff „Ortsteil mit 
Ortsteilverfassung“ tritt.

b) Die Wahl der Ortsteilratsmitglieder erfolgt entsprechend den 
Vorschriften für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder gemäß 
dem ThürKWG und der ThürKWO in der jeweils geltenden 
Fassung.

(3) Der Ortsteilrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des 
Ortsteilbürgermeisters.
(4) Dem Ortsteilrat werden die in § 45 Abs. 6 ThürKO aufgeführ-
ten Angelegenheiten zur Beratung und Entscheidung übertragen.

§ 5
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises der Stadt die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Stadtrat, sich das Anliegen 
nicht zu Eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Stadtrat den 
Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der 
Stadt zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Ortsteilen der 
Stadt entsprechend.
(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines 
Stadtratsbeschlusses der Stadt. In den Ortsteilen der Stadt hat 
der erfolgreiche Bürgerentscheid die Wirkung eines Beschlusses 
des Ortsteilrates.
(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 6
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige 
Stadtangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vor-
haben der Stadt, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern ver-
bunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. 
Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwoh-
nerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung 
in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Stadtbedienstete, Bedienstete 
der VG „Geratal/Plaue“ und Sachverständige hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Stadtangele-
genheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerver-
sammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Einwoh-
nerversammlung bei der Stadt einreichen. Die Anfragen sollen 
vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet 
werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch 
innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 7
Vorsitz im Stadtrat

Den Vorsitz im Stadtrat führt der Bürgermeister, im Fall seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 8
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
(2) Der Stadtrat überträgt dem Bürgermeister folgende weitere 
Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) Umschuldung und Vertragsänderung von Krediten,
b) Bildung von Haushaltsresten.
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(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Absatz 1 
festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in 
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch Aushang an den Verkündungstafeln, Standorte: Hauptstra-
ße 38 in 99338 Plaue und Dorfstraße 19 in 99338 Plaue - OT 
Neusiß. Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentli-
che Bekanntmachung der Satzung unverzüglich in der nach Ab-
satz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die Form der Bekannt-
machung ist dabei hinzuweisen.
(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort 
und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüs-
se oder des Ortsteilrates erfolgt durch Aushang an den Verkün-
dungstafeln, Standorte: Hauptstraße 38 in 99338 Plaue und Dorf-
straße 19 in 99338 Plaue - OT Neusiß. Die Bekanntmachung von 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates, der 
Ausschüsse und des Ortsteil-/ Ortschaftsrates ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch 
erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche 
oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 entspre-
chend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes 
bestimmt.

§ 15
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird nach den Grundsätzen 
der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 16
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
01.04.2003 mit ihren Änderungen außer Kraft.

Plaue, den 11.03.2019
Thamm
Bürgermeister   - Siegel -

Hinweis: Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung oder diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber der Stadt schriftlich unter 
Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche 
Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße un-
beachtlich, § 21 Abs. 4 ThürKO.

Geschäftsordnung der Stadt Plaue

für den Stadtrat und den Ausschuss 
sowie den Ortsteil Neusiß

Aufgrund des § 34 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74ff hat der Stadtrat der 
Stadt Plaue in der Sitzung am 20.02.2019 folgende Geschäfts-
ordnung beschlossen:

§ 1
Einberufung des Stadtrates

(1) Der Stadtrat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage er-
fordert. Im Übrigen soll mindestens vierteljährlich eine Sitzung 
stattfinden.
(2) Der Stadtrat ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens 
ein Viertel der Stadtratsmitglieder es schriftlich unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangt. Dies gilt nicht, wenn der Stadt-
rat den gleichen Beratungsgegenstand innerhalb der letzten drei 
Monate bereits beraten hat, es sei denn, dass sich die Sach- 
oder Rechtslage wesentlich geändert hat.
(3) Der Bürgermeister lädt die Stadtratsmitglieder und die sons-
tigen nach den Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung 
zu ladenden Personen schriftlich unter Mitteilung der Tagesord-
nung ein. Zwischen dem Tag des Zugangs der Einladung und 
dem Tag der Sitzung müssen 4 volle Kalendertage liegen. Der 
Einladung an die zu ladenden Personen sollen die für die Be-
ratung erforderlichen Unterlagen beigefügt werden, soweit nicht 
das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner ent-
gegenstehen.

Soweit der Bürgermeister selbst zuständig ist, unterrichtet er den 
Stadtrat, wenn den Anregungen oder Empfehlungen des Senio-
renbeirates nicht entsprochen worden ist.
(4) Der Seniorenbeirat hat sieben Mitglieder. Diese sind Vertreter 
von Vereinen und Organisationen mit Sitz in Plaue, die sich mit 
Seniorenangelegenheiten beschäftigen.
(5) Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden vom Stadtrat aus 
Vorschlägen der Vereine und Organisationen mit Sitz in Plaue 
bestellt. Die Vorschläge sind nach einem öffentlich bekannt ge-
machten Aufruf des Bürgermeisters innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen einzureichen.
(6) Der Seniorenbeirat wählt in geheimer Abstimmung einen Vor-
stand, der aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter und ei-
nem Schriftführer besteht.
(7) Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Senioren-
beirats, bereitet die Sitzungen vor, beruft sie ein und leitet sie.
(8) Der Seniorenbeirat tritt nach Bedarf, mindestens aber zwei-
mal jährlich zusammen. Er wird erstmals durch den Bürgermeis-
ter einberufen, danach durch den Vorsitzenden.
(9) Der Seniorenbeirat kann seine inneren Angelegenheiten 
durch eine Geschäftsordnung regeln.

§ 13
Entschädigungen

(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mit-
wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 
25,00 EURO für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an 
Sitzungen des Stadtrates oder eines Ausschusses, in dem sie 
Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungen pro Tag 
gezahlt werden.
(2) Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienst-
ausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 5,00 EURO je volle 
Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ih-
rer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des 
Stadtrates, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrper-
sonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 5,00 EURO je volle Stunde. Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag so-
wie für höchstens vier Stunden pro Tag und auch nur bis 19.00 
Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Stadtratsmitglieder sind, 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Ver-
dienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reise-
kosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.
(5) Der ehrenamtliche Schriftführer erhält eine Entschädigung in 
Höhe von 20,00 EURO für jede nachgewiesene Teilnahme an 
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Dabei dürfen 
nicht mehr als zwei Sitzungen pro Tag gezahlt werden.
(6) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnah-
me an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei 
der Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichen-
falls für den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 
15,00 EURO.
(7) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister 1200,00 EURO/Monat,
- der Ortsteilbürgermeister

des Ortsteils Neusiß 600,00 EURO/Monat,
- der ehrenamtliche Beigeordnete von 300,00 EURO/Monat.
(8) Im Falle der ersten Neuwahl eines Ortsteilbürgermeisters 
nach Eingliederung der Gemeinde Neusiß in die Stadt Plaue wird 
die Aufwandsentschädigung gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 ThürAufEVO 
in Höhe von 45 Hundert der möglichen Aufwandsentschädigung 
des Bürgermeisters festgesetzt.

§ 14
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Stadt 
Plaue erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft „Geratal/Plaue“, dem GERATAL-ANZEIGER.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu vermerken.
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(4) Film-, Bild- und Tonaufzeichnungen bedürfen der Zustimmung 
des Stadtrates. Einzelne Stadtratsmitglieder können verlangen, 
dass ihr Redebeitrag nicht aufgezeichnet wird. Für Tonaufzeich-
nungen als Hilfsmittel zum Anfertigen der Niederschrift wird auf 
§ 14 Abs. 3 dieser Geschäftsordnung verwiesen.

§ 4
Tagesordnung

(1) Der Bürgermeister setzt im Benehmen mit dem Beigeordne-
ten und dem Hauptausschuss die Tagesordnung fest und berei-
tet die Beratungsgegenstände vor.
(2) In die Tagesordnung sind Anträge und Anfragen aufzuneh-
men, die dem Bürgermeister schriftlich bis spätestens 14 Tage 
vor der Sitzung von mindestens einem Viertel der Stadtratsmit-
glieder oder einer Fraktion vorgelegt werden. In die Tagesord-
nung aufzunehmende Anträge müssen schriftlich begründet 
werden und einen konkreten Beschlussvorschlag enthalten. 
Das Recht einer Fraktion oder von mindestens einem Viertel 
der Stadtratsmitglieder zur Aufnahme einer Angelegenheit in 
die Tagesordnung besteht nicht, wenn der Stadtrat den gleichen 
Gegenstand innerhalb der letzten drei Monate bereits beraten 
hat, es sei denn, dass sich die Sach- oder Rechtslage wesentlich 
geändert hat.
(3) Die in Abs. 2 S. 1, 2 vorgesehene Schriftform kann durch 
die elektronische Form nach Maßgabe des § 35 Abs. 7 ThürKO 
ersetzt werden.
(4) Die vom Bürgermeister festgesetzte Tagesordnung kann um 
weitere Gegenstände nur erweitert werden, wenn

1. diese in einer nichtöffentlichen Sitzung zu behandeln sind, 
alle Mitglieder und sonstige nach den Bestimmungen der 
Thüringer Kommunalordnung zu ladenden Personen anwe-
send und mit der Behandlung einverstanden sind oder

2. bei Dringlichkeit der Angelegenheit der Stadtrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner anwesenden Mitglieder die 
Behandlung eines Gegenstandes beschließt. Dringlich ist 
eine Angelegenheit, wenn deren Entscheidung nicht ohne 
Nachteil für die Stadt aufgeschoben werden kann.

(5) Der Stadtrat kann durch Beschluss die Reihenfolge der Ta-
gesordnungspunkte ändern, verwandte Punkte verbinden und 
Beratungspunkte von der Tagesordnung absetzen. Für die Be-
handlung dieser Anträge zur Geschäftsordnung gilt § 11 dieser 
Geschäftsordnung. Die einzelnen Punkte der Tagesordnung wer-
den der Reihe nach aufgerufen und behandelt.

§ 5
Beschlussfähigkeit

(1) Beschlüsse des Stadtrates werden in Sitzungen gefasst. Zu 
Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
fest, indem er prüft, ob sämtliche Mitglieder und nach der Thü-
ringer Kommunalordnung zu ladende Personen ordnungsgemäß 
geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist. Wenn der Stadtrat nicht ordnungsgemäß 
einberufen wurde, darf die Sitzung nicht stattfinden.
(2) Der Vorsitzende hat sich vor jeder Abstimmung davon zu 
überzeugen, dass der Stadtrat beschlussfähig ist. Stellt er die 
Beschlussunfähigkeit fest, kann er die Sitzung unterbrechen 
oder schließen. Besteht die Beschlussunfähigkeit nur für den 
behandelten Gegenstand, geht der Vorsitzende zum nächsten 
Tagesordnungspunkt über.
(3) Wird der Stadtrat nach Beschlussunfähigkeit wegen mangeln-
der Anwesenheit in der ersten Sitzung zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist 
er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hinge-
wiesen werden.
(4) Ist die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Stadtrates von der Beratung und Abstimmung wegen persönli-
cher Beteiligung (§ 38 ThürKO) ausgeschlossen, so ist der Stadt-
rat beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder 
anwesend und stimmberechtigt ist. Andernfalls entscheidet der 
Bürgermeister nach Anhörung der nicht ausgeschlossenen an-
wesenden Stadtratsmitglieder anstelle des Stadtrates.

§ 6
Persönliche Beteiligung

(1) Kann ein Beschluss einem Mitglied des Stadtrates selbst 
oder seinem Ehegatten oder einem Verwandten oder Verschwä-
gerten bis zum dritten Grad (§§ 1589, 1590 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht 
vertretenen natürlichen oder juristischen Person unmittelbar ei-
nen Vorteil oder Nachteil bringen, so darf es an der Beratung und 
Abstimmung nicht teilnehmen.

(4) Die in Abs. 2 S. 1, Abs. 3 S. 1 vorgesehene Schriftform kann 
durch die elektronische Form nach Maßgabe des § 35 Abs. 7 
ThürKO ersetzt werden.
(5) Sofern eine Entscheidung nicht ohne Nachteil für die Stadt 
aufgeschoben werden kann (Dringlichkeit), kann die Einladungs-
frist abgekürzt werden, jedoch muss die Einladung spätestens 
am zweiten Tag vor der Sitzung zugehen und einen Hinweis 
auf die Verkürzung der Frist enthalten. Die Dringlichkeit ist vom 
Stadtrat vor Eintritt in die Tagesordnung festzustellen.
(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind spätestens 
am vierten Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der Sitzung, 
ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. Für die Tagesordnung 
nichtöffentlicher Sitzungen gilt dies nur insoweit, als dadurch der 
Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet wird.
(7) Eine Verletzung von Form und Frist der Einladung eines 
Stadtratsmitglieds oder einer sonstigen nach den Bestimmungen 
der Thüringer Kommunalordnung zu ladenden Person gilt als ge-
heilt, wenn das Stadtratsmitglied oder die zu ladende Person zu 
der Sitzung erscheint und den Mangel nicht geltend macht.
(8) Die Ortsteilbürgermeister der Ortsteile haben das Recht, 
beratend an allen die Belange ihres Ortsteils betreffenden Sit-
zungen des Stadtrates und der Ausschüsse teilzunehmen und 
entsprechende Anträge zu stellen. Sie sind hierzu wie ein Stadt-
ratsmitglied zu laden.

§ 2
Teilnahme an Sitzungen

(1) Die Stadtratsmitglieder sind zur Teilnahme an den Sitzungen 
des Stadtrates und zur Übernahme der ihnen zugewiesenen Ge-
schäfte verpflichtet. Gegen Stadtratsmitglieder, die sich dieser 
Verpflichtung ohne genügende Entschuldigung entziehen, kann 
der Stadtrat ein Ordnungsgeld bis zu fünfhundert EURO im Ein-
zelfall verhängen.
(2) Ein Stadtratsmitglied, das an einer Sitzung nicht oder nicht 
rechtzeitig teilnehmen kann oder die Sitzung vorzeitig verlassen 
will, muss dies dem Vorsitzenden unter Angabe des Entschuldi-
gungsgrundes möglichst frühzeitig mitteilen. Die Mitteilung gilt in 
der Regel als Entschuldigung und kann ausnahmsweise auch 
nachgereicht werden.
(3) Für jede Sitzung wird eine Anwesenheitsliste ausgelegt, in 
die sich jedes anwesende Stadtratsmitglied eigenhändig eintra-
gen muss.
(4) Die Stadtratsmitglieder sind verpflichtet, über die ihnen bei 
Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren, soweit nicht diese Tatsachen 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen. Werden diese Verpflichtungen schuldhaft verletzt, 
kann der Stadtrat im Einzelfall ein Ordnungsgeld bis zu zweitau-
sendfünfhundert EURO verhängen.

§ 3
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind öffentlich, soweit nicht 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder das berech-
tigte Interesse Einzelner entgegenstehen. Über den Ausschluss 
der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
entschieden.
(2) In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

- Personalangelegenheiten mit Ausnahme von Wahlen;
- Grundstücksgeschäfte, die der Vertraulichkeit bedürfen, z. B. 

wegen der Erörterung der wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse eines Beteiligten;

- Auftragsvergaben, sofern schutzwürdige Belange der Bieter 
oder sonstiger Privatpersonen berührt werden, z. B. wenn die 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eines Anbieters erör-
tert werden;

- Verträge sowie Verhandlungen mit Dritten und sonstige An-
gelegenheiten, wenn jeweils eine vertrauliche Behandlung 
geboten erscheint;

- vertrauliche Abgabenangelegenheiten, die dem Steuerge-
heimnis (§ 30 AO) unterliegen oder

- vertrauliche Sozialangelegenheiten, die dem Sozialgeheim-
nis (§ 35 SGB I) unterliegen.

(3) Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind unver-
züglich in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen. Die 
in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind in glei-
cher Weise bekannt zu machen, sobald die Gründe für die Ge-
heimhaltung weggefallen sind. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Stadtrat.
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(2) Ein Fraktionsmitglied (bei Anfragen einer Fraktion) bzw. das 
anfragende Stadtratsmitglied kann die Anfrage in der Sitzung 
vorlesen und begründen.
(3) Anfragen werden vom Bürgermeister, einem von ihm beauf-
tragten Beigeordneten oder einem Mitarbeiter der Verwaltungs-
gemeinschaft „Geratal/Plaue“ beantwortet. Der Anfragende hat 
nach der Beantwortung das Recht, zusätzlich maximal zwei 
Zusatzfragen zur Sache zu stellen, die nach Möglichkeit in der 
Sitzung zu beantworten sind. Ist dies nicht möglich, so hat der 
Bürgermeister dem Fragesteller innerhalb eines Monats eine 
schriftliche Antwort zu erteilen. Eine Aussprache über die Anfra-
ge findet nicht statt.
(4) Erst in der Sitzung gestellte Anfragen können nur dann zu-
gelassen werden, wenn der Stadtrat die Dringlichkeit mit zwei 
Dritteln seiner anwesenden Mitglieder beschließt. Sie sollen in 
der Sitzung beantwortet werden, wenn der Bürgermeister sich 
hierzu in der Lage sieht. Andernfalls werden sie in der nächsten 
Stadtratssitzung beantwortet, sofern der Anfragende nicht mit ei-
ner früheren schriftlichen Antwort einverstanden ist.

§ 10
Sitzungsleitung, Hausrecht, Redeordnung

(1) Als Stadtratsvorsitzender leitet der Bürgermeister die Sit-
zung, übt das Hausrecht aus und sorgt für die Aufrechterhaltung 
der Ordnung. Ist er verhindert, führt den Vorsitz im Stadtrat sein 
Stellvertreter.
(2) Jedes Stadtratsmitglied darf zur Sache erst sprechen, wenn 
es sich zuvor zu Wort gemeldet und der Vorsitzende ihm dieses 
erteilt hat. Der Redner darf nur zu den zur Beratung anstehenden 
Angelegenheiten Stellung nehmen. Das Wort wird in der Reihen-
folge der Wortmeldungen erteilt. Melden sich mehrere Stadtrats-
mitglieder gleichzeitig, so entscheidet der Vorsitzende über die 
Reihenfolge. Dem Antragsteller ist auf Wunsch zum Schluss der 
Beratung nochmals das Wort zu erteilen.
(3) Zu einem Punkt der Tagesordnung soll der erste Redner ei-
ner Fraktion insgesamt nicht länger als 15 Minuten, jeder weitere 
Redner aus der gleichen Fraktion insgesamt nicht länger als 10 
Minuten sprechen. Überschreitet ein Redner die ihm zustehende 
Redezeit, so kann ihm der Vorsitzende nach zweimaliger Ermah-
nung das Wort entziehen. Die Rededauer für Etatreden ist für 
den ersten Redner jeder Fraktion nicht beschränkt.
(4) Jedes Stadtratsmitglied ist berechtigt, nach Eröffnung der 
Aussprache Zwischenfragen an den Redner zu stellen. Die Fra-
gen sind möglichst kurz zu formulieren. Mit Zustimmung des 
Redners kann der Vorsitzende Zwischenfragen zulassen oder 
ablehnen. Dabei sollen im gleichen Zusammenhang nicht mehr 
als zwei Zwischenfragen zugelassen werden.

§ 11
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Zur Geschäftsordnung können folgende Anträge gestellt wer-
den, über die in der nachstehenden Reihenfolge abzustimmen ist:

1. Änderung der Tagesordnung,
2. Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung,
3. Schließung der Sitzung,
4. Unterbrechung der Sitzung,
5. Vertagung,
6. Verweisung an einen Ausschuss,
7. Schluss der Aussprache,
8. Schluss der Rednerliste,
9. Begrenzung der Zahl der Redner,
10. Begrenzung der Dauer der Redezeit,
11. Begrenzung der Aussprache,
12. zur Sache.
Über Anträge zur Geschäftsordnung beschließt der Stadtrat sofort 
mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen (ein-
fache Mehrheit). Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
(2) Anträge zur Geschäftsordnung können außer der Reihe ge-
stellt werden und gehen allen Anträgen vor. Sie bedürfen keiner 
Begründung. Bei ausdrücklichem Widerspruch ist vor der Ab-
stimmung je ein Redner für und gegen den Antrag zu hören.
(3) Auf Anträge zur Geschäftsordnung muss der Vorsitzende 
das Wort unverzüglich außerhalb der Reihenfolge der Wortmel-
dungen erteilen, höchstens jedoch zweimal einem Redner zum 
selben Gegenstand. Die Ausführungen dürfen sich nur auf die 
geschäftsordnungsmäßige Behandlung des zur Verhandlung 
stehenden Gegenstandes beziehen. Bei Verstößen soll dem 
Redner sofort das Wort entzogen werden.

Dies gilt nicht, wenn das Mitglied an der Entscheidung der An-
gelegenheit lediglich als Angehöriger einer Berufs- oder Be-
völkerungsgruppe beteiligt ist, deren gemeinsame Interessen 
durch die Angelegenheit berührt werden. Als unmittelbar gilt 
nur derjenige Vorteil oder Nachteil, der sich direkt aus der Ent-
scheidung ergibt, ohne dass weitere Ereignisse eintreten oder 
Maßnahmen getroffen werden müssen, die über die Ausführung 
von Beschlüssen hinausgehen. Bei nichtöffentlicher Sitzung hat 
das Mitglied den Sitzungsraum zu verlassen, bei öffentlichen Sit-
zungen darf es sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des 
Sitzungsraumes aufhalten. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in an-
derer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat. 
Die Nichtmitwirkung ist in der Niederschrift zu vermerken. Der 
Betroffene kann verlangen, dass die Gründe für die Nichtmitwir-
kung in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Sätze 1 bis 
7 gelten entsprechend für sonstige nach den Bestimmungen der 
Thüringer Kommunalordnung zu ladende Personen.
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Wahlen.
(3) Muss der Betroffene annehmen, wegen persönlicher Beteili-
gung an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen zu dür-
fen, so hat er die Tatsachen, die seine persönliche Beteiligung 
begründen können, vor Beginn der Beratung des betreffenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert dem Stadtrat zu offenba-
ren. Die Entscheidung über den Ausschluss von der Beratung 
und Abstimmung trifft der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung in 
Abwesenheit des Betroffenen.
(4) Ein Beschluss ist nur dann unwirksam, wenn ein Mitglied des 
Stadtrates zu Unrecht von der Beratung oder Abstimmung aus-
geschlossen worden ist oder ein persönlich Beteiligter an der Ab-
stimmung teilgenommen hat und nicht auszuschließen ist, dass 
seine Teilnahme an der Abstimmung für das Abstimmungsergeb-
nis entscheidend war. Der Beschluss gilt jedoch als von Anfang 
an wirksam, wenn die in Satz 1 genannte Verletzung der Be-
stimmungen über die persönliche Beteiligung nicht innerhalb von 
drei Monaten nach der Beschlussfassung unter Bezeichnung 
der Tatsachen, die eine solche Verletzung begründen können, 
gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Bei Satzungs-
beschlüssen und Beschlüssen über Flächennutzungspläne gilt  
§ 21 Abs. 4 bis 6 ThürKO.

§ 7
Vorlagen

(1) Beschlussvorlagen sind schriftliche Sachverhaltsdarstellun-
gen (Erläuterungen) mit einem Beschlussvorschlag, die vom 
Bürgermeister zur Beratung und Beschlussfassung an den 
Stadtrat gerichtet werden sollen. Berichtsvorlagen sind dagegen 
reine Informationsmitteilungen.
(2) Der Bürgermeister kann bestimmen, dass für ihn ein Bei-
geordneter oder ein Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft 
„Geratal/Plaue“ Vorlagen in der Stadtratssitzung erläutert. Der 
Stadtrat kann durch Beschluss Vorlagen zur Behandlung an Aus-
schüsse verweisen oder ihre Behandlung vertagen.

§ 8
Anträge

(1) Anträge sind nur zulässig, wenn der Stadtrat für den Gegen-
stand der Beschlussfassung zuständig ist, anderenfalls sind sie 
ohne Sachdebatte vom Stadtrat als unzulässig zurückzuweisen. 
Antragsberechtigt sind jede Fraktion, der Bürgermeister und je-
des gewählte Stadtratsmitglied. Antragsberechtigt sind auch der 
Ortsteilbürgermeister für alle seinen Ortsteil betreffende Belange. 
Von mehreren Stadtratsmitgliedern und / oder mehreren Fraktio-
nen können gemeinsame Anträge gestellt werden. Jeder Antrag 
soll vom Antragsteller vorgetragen und begründet werden.
(2) Anträge, die vom Stadtrat abgelehnt worden sind, können von 
demselben Antragsteller/derselben antragstellenden Fraktion 
frühestens drei Monate nach der Ablehnung wieder eingebracht 
werden. Sie sind allerdings zulässig, wenn begründet dargelegt 
wird, dass die entscheidungserheblichen Tatsachen sich verän-
dert haben.
(3) Änderungsanträge zu Tagesordnungspunkten können bis zur 
Eröffnung der Aussprache über den Beratungsgegenstand ge-
stellt werden. Der Antrag muss begründet sein und einen konkre-
ten Beschlussvorschlag enthalten.

§ 9
Anfragen

(1) Anfragen in Selbstverwaltungsangelegenheiten können von 
den Fraktionen und auch von einzelnen Stadtratsmitgliedern an 
den Bürgermeister gerichtet werden und sollen mindestens fünf 
Arbeitstage vor der Sitzung dem Bürgermeister schriftlich vor-
liegen; der Sitzungstag wird bei der Berechnung der Frist nicht 
mitgerechnet. Das Fragerecht erstreckt sich nicht auf den Zu-
ständigkeitsbereich des Bürgermeisters.
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(11) Die Bestimmungen der Absätze 9 und 10 gelten für alle Ent-
scheidungen des Stadtrates, die in der Thüringer Kommunalord-
nung oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet 
werden, soweit diese Regelungen keine abweichenden Anforde-
rungen enthalten.
(12) Der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest und 
gibt es anschließend bekannt. Die Richtigkeit des Abstimmungs-
ergebnisses kann nur sofort nach der Verkündung beanstandet 
werden. Bei rechtzeitiger Beanstandung muss die Abstimmung 
unverzüglich wiederholt werden, wenn dies der Stadtrat be-
schließt.

§ 13
Verletzung der Ordnung

(1) Wer in der Aussprache von der Sache abschweift, kann vom 
Vorsitzenden ermahnt und im Wiederholungsfalle zur Ordnung 
gerufen werden.
(2) Wer sich ungebührlicher oder beleidigender Äußerungen 
bedient, ist vom Vorsitzenden zur Ordnung zu rufen. Eine Aus-
sprache über die Berechtigung, „zur Ordnung“ zu rufen, ist unzu-
lässig. Auf Antrag ist in der nächsten Sitzung ohne Aussprache 
darüber abzustimmen, ob der Stadtrat den Ordnungsruf für ge-
rechtfertigt hält.
(3) Beim dritten Ordnungsruf in einer Sitzung kann der Vorsit-
zende dem Redner das Wort entziehen. Einem Redner, dem das 
Wort entzogen wurde, darf es zu diesem Beratungsgegenstand 
nicht wieder erteilt werden.
(4) Bei fortgesetzter erheblicher Störung der Ordnung kann der 
Vorsitzende ein Stadtratsmitglied mit Zustimmung des Stadtrates 
von der laufenden Sitzung ausschließen. Dem Ausschluss soll 
ein dreimaliger Ordnungsruf vorausgehen. Das Stadtratsmitglied 
soll beim dritten Ordnungsruf auf die Möglichkeit des Ausschlus-
ses hingewiesen werden. Wird durch ein bereits von einer frü-
heren Sitzung ausgeschlossenes Stadtratsmitglied die Ordnung 
innerhalb von zwei Monaten neuerlich erheblich gestört, so kann 
ihm der Stadtrat für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme unter-
sagen. Die entsprechenden Beschlüsse sind dem Stadtratsmit-
glied schriftlich mitzuteilen.
(5) Werden die Sitzungen durch Zuhörer gestört, kann der Vor-
sitzende diese ausschließen, die Sitzung unterbrechen oder den 
Zuhörerraum räumen lassen.
(6) Entsteht im Stadtrat störende Unruhe, so kann der Vorsitzen-
de die Sitzung unterbrechen oder schließen.

§ 14
Niederschrift

(1) Über die Sitzungen des Stadtrates fertigt der vom Bürger-
meister bestimmte Schriftführer eine Niederschrift an. Die Nie-
derschriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
sind getrennt zu führen. Die Niederschrift muss Tag und Ort der 
Sitzung, die Namen der anwesenden Teilnehmer und die der 
abwesenden Mitglieder des Stadtrates unter Angabe ihres Ab-
wesenheitsgrundes sowie die behandelten Gegenstände, die 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis erkennen lassen. 
Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festge-
halten wird, wie es abgestimmt hat; das gilt nicht bei geheimer 
Abstimmung.
(2) Werden vom Redner Schriftsätze verlesen, so sollen sie dem 
Schriftführer im Original oder in Abschrift für die Niederschrift zur 
Verfügung gestellt werden.
(3) Als Hilfsmittel zum Anfertigen der Niederschrift können Ton-
aufzeichnungen gefertigt werden. Die Tonträger sind bis zur 
Genehmigung der Niederschrift aufzubewahren, dürfen Außen-
stehenden nicht zugänglich gemacht werden und sind nach Ge-
nehmigung der Niederschrift durch den Stadtrat alsbald zu lö-
schen. Für archivarische Zwecke dürfen Tonaufzeichnungen nur 
mit ausdrücklicher Billigung des Stadtrates aufbewahrt werden.
(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer 
zu unterschreiben und in der nächsten Sitzung durch Beschluss 
des Stadtrates zu genehmigen.
(5) Die Mitglieder des Stadtrates können jederzeit die Nieder-
schriften einsehen und sich Abschriften der Niederschriften über 
öffentliche Sitzungen erteilen lassen. Die Einsicht in die Nie-
derschriften über öffentliche Sitzungen bei der Stadtverwaltung 
steht allen Bürgern frei.

§ 15
Behandlung der Beschlüsse

(1) Der Wortlaut der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
des Stadtrates und der beschließenden Ausschüsse wird unver-
züglich in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt gemacht.

Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. Wird ein Ge-
schäftsordnungsantrag abgelehnt, so darf er zum gleichen Bera-
tungspunkt nicht wiederholt werden.
(4) Ein Antrag auf Schluss der Rednerliste bzw. Schluss der Aus-
sprache kann nur von einem Stadtratsmitglied gestellt werden, 
das noch nicht zur Sache gesprochen hat. Der Vorsitzende hat 
vor der Abstimmung die Namen der Redner aus der Rednerliste 
zu verlesen, die noch nicht zu Wort gekommen sind, und sich 
davon zu überzeugen, dass jede Fraktion und jedes Stadtrats-
mitglied, das keiner Fraktion angehört, Gelegenheit hatte, ihre 
Argumente zum Beratungsgegenstand vorzutragen; andernfalls 
ist hierzu die Möglichkeit einzuräumen.

§ 12
Abstimmungen (Beschlüsse und Wahlen)

(1) Über jeden Beratungsgegenstand ist gesondert abzustimmen.
(2) Bei mehreren Anträgen zu dem gleichen Gegenstand wird 
über den weitergehenden Antrag zuerst, über einen Gegenan-
trag oder einen Antrag auf Abänderung vor dem ursprünglichen 
Antrag abgestimmt. Bestehen Zweifel darüber, welcher Antrag 
der weitergehende ist, so entscheidet darüber der Vorsitzende.
(3) Vor der Abstimmung ist die endgültige Formulierung des An-
trags zu verlesen, soweit sie sich nicht aus der Vorlage ergibt; 
das gilt nicht für Geschäftsordnungsanträge. Bei Beschlüssen 
stellt der Vorsitzende die Frage, über die abgestimmt werden 
soll, so dass sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann.
(4) Beschlüsse des Stadtrates werden mit der Mehrheit der auf 
Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst, soweit nicht durch 
Gesetz eine andere Mehrheit vorgesehen ist; die zulässigen 
Stimmenthaltungen werden dabei nicht berücksichtigt. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Bei Beschlüssen, die mit 
qualifizierter Mehrheit zu fassen sind, hat der Vorsitzende durch 
ausdrückliche Erklärung festzustellen, dass diese qualifizierte 
Mehrheit dem Antrag oder der Vorlage zugestimmt hat.
(5) Die Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich offen durch Hand-
heben, erkennbare Zustimmung oder durch Erheben von den 
Sitzen. Für- und Gegenstimmen sowie Stimmenthaltungen sind 
zu zählen und die jeweiligen Zahlen im Protokoll festzuhalten.
(6) Geheim wird in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen ab-
gestimmt oder wenn dies der Stadtrat beschließt.
(7) Der Stadtrat kann beschließen, namentlich abzustimmen. Bei 
namentlicher Abstimmung werden die stimmberechtigten Mit-
glieder des Stadtrates vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen.
(8) Bei geheimer Beschlussfassung und Wahlen durch Stimm-
zettel sind Stimmzettel ungültig, wenn sie leer sind, Zusätze ent-
halten oder den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei 
erkennen lassen. Die Stimmzettel werden von je einem Stadt-
ratsmitglied der Fraktionen ausgezählt, die das Ergebnis dem 
Vorsitzenden mitteilen.
(9) Wahlen werden in geheimer Abstimmung durchgeführt. Es 
können nur solche Personen gewählt werden, die dem Stadtrat 
vor der Wahl vorgeschlagen worden sind. Gewählt ist, wer mehr 
als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten 
erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht er-
reicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmzahlen eine Stichwahl statt, bei der gewählt ist, wer die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Ist die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen ungültig, so ist die Stichwahl zu wiederholen. 
Der Stadtrat kann nach jedem erfolglosen Wahlgang beschlie-
ßen, die Wahl abzubrechen und in derselben oder einer weiteren 
Sitzung eine erneute Wahl durchzuführen. Neue Bewerber kön-
nen nur zu einer Wahl in einer weiteren Sitzung vorgeschlagen 
werden. Steht nur ein Bewerber zur Wahl, findet bei Nichterrei-
chen der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmberech-
tigten im ersten Wahlgang ein zweiter Wahlgang statt, in dem der 
Bewerber gewählt ist, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten hat.
(10) Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen, 
können die Wahlen in einem Wahlvorgang durchgeführt werden, 
indem alle Bewerber auf einem Stimmzettel erfasst werden und 
je zu besetzende Stelle eine Stimme vergeben werden kann. Un-
gültig sind Stimmen hinsichtlich der betreffenden Person, wenn 
der Stimmzettel gegenüber dieser Person einen Zusatz oder 
Vorbehalt enthält oder der Stimmzettel den Willen des Stimm-
berechtigten nicht zweifelsfrei erkennen lässt. Gewählt sind die 
Bewerber in der Reihenfolge der Zahl der gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Stellen von ehren-
amtlichen Beigeordneten sind keine gleichartigen Stellen im Sin-
ne des Satzes 1.
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- den Haupt und Finanzausschuss, bestehend aus dem Bür-
germeister und vier weiteren Stadtratsmitgliedern

(2) Dieser Ausschuss hat insbesondere folgende Aufgabenbereiche:

- Vorbereitung der Sitzung des Stadtrates;
- Angelegenheiten des Finanz- und Steuerwesens, insbeson-

dere Vorbereitung der Haushaltssatzung.
(3) Der Haupt- und Finanzausschuss ist vorberatend tätig. In die-
ser vorberatenden Funktion soll er die ihm übertragenen Gegen-
stände für die Beratung im Stadtrat vorbereiten und dem Stadtrat 
einen Beschlussvorschlag unterbreiten.

§ 20
Zuständigkeit des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung, bestimmt die 
Geschäftsverteilung und vollzieht die Beschlüsse des Stadtrates 
und der Ausschüsse.
(2) Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit:

1. die laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
der Stadt, die für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung 
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen;

2. alle personalrechtlichen Entscheidungen, mit Ausnahme der 
in § 17 Abs. 3 Nr. 2 und 3 dieser Geschäftsordnung genann-
ten Maßnahmen, für die er der Zustimmung des Stadtrates 
bedarf. Hierzu zählen insbesondere die Ernennung, Beförde-
rung, Abordnung, Versetzung, Versetzung in den Ruhestand 
und Entlassung der Beamten des einfachen und mittleren 
Dienstes sowie Einstellung, Höhergruppierung, Versetzung 
und Entlassung aller Beschäftigten (Arbeiter und Angestell-
te), deren Vergütungsgruppe mit den Beamten des einfachen 
und mittleren Dienstes vergleichbar ist;

3. die ihm im Einzelfall durch Beschluss des Stadtrates mit des-
sen Zustimmung oder allgemein durch die Hauptsatzung zur 
selbstständigen Erledigung übertragenen Angelegenheiten.

(3) Laufende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
(Absatz 2 Nr. 1) sind alltägliche Verwaltungsgeschäfte der Stadt, 
die keine grundsätzliche Bedeutung haben und für den Vollzug 
des Stadthaushaltes keine erhebliche Rolle spielen. Hierzu ge-
hören insbesondere:

1. der Vollzug der Ortssatzungen;
2. die Vergabe von Aufträgen für ständig wiederkehrende Liefe-

rungen und Leistungen für den laufenden Betrieb (z. B. Aus-
gaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und für den 
Unterhalt von Fahrzeugen, Geschäftsausgaben für die Ver-
waltung, Verbrauchsmaterial für Anstalten und Einrichtun-
gen, Geräte und Ausstattungsgegenstände) im Verwaltungs-
haushalt bis zur Höhe der haushaltsmäßigen Ermächtigung;

3. der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und öffentlich-
rechtlichen Verträgen (z. B. Kauf-, Miet-, Pacht-, Werkliefe-
rungs- und Dienstleistungsverträge; Straßenbaukosten-, 
Anschlussbeitrags- und Benutzungsverträge) und die Vor-
nahme sonstiger bürgerlich-rechtlicher und öffentlich-recht-
licher Rechtshandlungen (grundbuchrechtliche Erklärun-
gen, Kündigungen, Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des 
Rechtsverhältnisses von 5.000,00 EURO, einmaliger oder 
jährlicher laufender Belastungen und einer Vertragslaufzeit 
von maximal 10 Jahren;

4. der Abschluss von Vergleichen, die Einlegung von Rechts-
behelfen oder Rechtsmitteln, die Einleitung von Aktivpro-
zessen, wenn der Streitwert 15.000,00 EURO oder bei Ver-
gleichen das Zugeständnis der Stadt 5.000,00 EURO nicht 
übersteigt sowie die Führung aller gegen die Stadt oder die 
von ihr verwalteten Stiftungen gerichteten Passivprozesse;

5. des Weiteren
- die Niederschlagung bis zu einem Betrag von 2.500,00 EURO;
- der Erlass bis zu einem Betrag von 2.500,00 EURO;
- die Stundung bis zu einem Betrag von 10.000,00 EURO 

auf die Dauer bis zu zwölf Monaten;
6. die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben bis zu einer 

Höhe von 12.500,00 EURO und außerplanmäßiger Aus-
gaben in Höhe von 12.500,00 EURO jeweils im Einzelfall. 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur 
zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung ge-
währleistet ist. Der Bürgermeister ist berechtigt, bis zu vor-
stehenden Grenzen Mittel, die durch anderweitige Einspa-
rungen zur Verfügung stehen, Mehreinnahmen und Mittel der 
Deckungsreserve in Anspruch zu nehmen;

Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind in glei-
cher Weise bekannt zu machen, sobald die Gründe für die Ge-
heimhaltung weggefallen sind. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Stadtrat.
(2) Hält der Bürgermeister eine Entscheidung des Stadtrates 
oder eines Ausschusses für rechtswidrig, so hat er ihren Vollzug 
auszusetzen und sie in der nächsten Sitzung, die innerhalb ei-
nes Monats nach der Entscheidung stattfinden muss, gegenüber 
dem Stadtrat oder dem Ausschuss zu beanstanden. Verbleibt der 
Stadtrat oder der Ausschuss bei seiner Entscheidung, so hat der 
Bürgermeister unverzüglich die Rechtsaufsichtsbehörde zu un-
terrichten.

§ 16
Fraktionen

(1) Stadtratsmitglieder können sich zu Fraktionen zusammen-
schließen. Eine Fraktion kann auch aus Mitgliedern mehrerer 
Parteien oder Wählergruppen gebildet werden. Die Fraktion 
muss mindestens aus zwei Stadtratsmitgliedern bestehen und 
jedes Stadtratsmitglied darf nur einer Fraktion angehören.
(2) Der Zusammenschluss zu einer Fraktion, ihre Bezeichnung 
sowie deren Vorsitzender und sein Stellvertreter wie auch die 
Namen der Fraktionsmitglieder sind dem Bürgermeister schrift-
lich mitzuteilen, der hierüber unverzüglich den Stadtrat unterrich-
tet. Das Gleiche gilt für spätere Änderungen.

§ 17
Zuständigkeit des Stadtrates

(1) Der Stadtrat beschließt über die Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises der Stadt, soweit er nicht die Beschlussfassung auf 
einen beschließenden Ausschuss übertragen hat oder der Bür-
germeister zuständig ist.
(2) Der Stadtrat ist insbesondere für die in § 26 Absatz 2 Num-
mern 1 bis 14 ThürKO genannten Angelegenheiten ausschließ-
lich zuständig.

§ 18
Ausschüsse des Stadtrates

(1) Der Stadtrat bildet für bestimmte Aufgabenbereiche den in 
§ 19 dieser Geschäftsordnung näher genannten vorberatenden 
Ausschuss.
(2) Die Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister und den wei-
teren Ausschussmitgliedern. Der Bürgermeister kann seinen 
Beigeordneten mit seiner Vertretung im Ausschuss beauftragen; 
dieser hat Stimmrecht im Ausschuss.
(3) Bei der Zusammensetzung des Ausschusses hat der Stadtrat 
dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien, Wähler-
gruppen und Zusammenschlüssen Rechnung zu tragen; soweit 
Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung zu Grunde zu 
legen. Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse bleibt die Zu-
gehörigkeit des Bürgermeisters oder des ihn nach Absatz 2 Satz 
2 vertretenen Beigeordneten zu einer Fraktion, Partei oder Wäh-
lergruppe unberücksichtigt.
(4) Die Ausschusssitze werden nach dem Höchstzahlenverfah-
ren nach d´Hondt verteilt.
Haben dabei mehrere Fraktionen, Parteien, Wählergruppen oder 
Zusammenschlüsse den gleichen Anspruch auf einen Sitz, so 
entscheidet die höhere Stimmenzahl, die bei den Wahlen zum 
Stadtrat erlangt wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Der Losentscheid ist für jeden Ausschuss gesondert durch-
zuführen.
(5) Verändert sich während der Amtszeit das Stärkeverhältnis der 
Fraktionen, Parteien, Wählergruppen oder Zusammenschlüsse 
im Stadtrat, so sind diese Änderungen nach vorstehendem Ab-
satz 4 auszugleichen. Scheidet ein Stadtratsmitglied aus der ihn 
entsendenden Fraktion, Partei, Wählergruppe oder dem Zusam-
menschluss aus, so verliert es seinen Sitz im Ausschuss.
(6) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Verhin-
derung ein Stellvertreter namentlich bestellt.
(7) Den Vorsitz im Haupt- und Finanzausschuss hat der Bür-
germeister inne. Im Falle seiner Verhinderung führt sein Stell-
vertreter, der Stimmrecht im Hauptausschuss hat, den Vorsitz. 
Aus seiner Funktion als Vorsitzender des Haupt- und Finanzaus-
schusses kann der Bürgermeister nicht abberufen werden; glei-
ches gilt im Fall der Verhinderung des Bürgermeisters für seinen 
Stellvertreter.

§ 19
Bildung der Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bildet folgenden vorberatenden Ausschuss:
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Haushaltssatzung der Stadt Plaue  
(Landkreis Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 55 Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - er-
lässt die Stadt Plaue folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.902.300,00 EURO

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.489.600,00 EURO

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

Stadt Plaue und Ortsteil Rippersroda 350 v.H.
Ortsteil Neusiß 300 v.H.

b) für die Grundstücke (B)
Stadt Plaue und Ortsteil Rippersroda 450 v.H.
Ortsteil Neusiß 400 v.H.

2. Gewerbesteuer
Stadt Plaue und Ortsteil Rippersroda 450 v.H.
Ortsteil Neusiß 400 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 483.700,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Plaue, 15.03.2019
Stadt Plaue
Bürgermeister (Siegel)

Stadt Plaue / Ortsteil Neusiß

Thüringer Kommunalwahlen – Korrektur 
zur Bekanntmachung am 08. März 2019

Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der 

Ortsteilratsmitglieder des Ortsteiles Neusiß  
am 26.05.2019

A. Wahl der Ortsteilratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil Neusiß sind am 26. Mai 2019, 4 Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitgliedes sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren 
Aufenthalt in dem Ortsteil haben; der Aufenthalt in dem Ortsteil 
wird vermutet, wenn die Person in dem Ortsteil gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Mel-
derechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

7. die Gewährung von freiwilligen Zuweisungen und Zuschüs-
sen im Rahmen des Haushaltsplans, soweit sie im Einzelfall 
1.000,00 EURO nicht übersteigen;

§ 21
Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft

Zu den laufenden Angelegenheiten der Verwaltungsgemein-
schaft im Sinne des § 47(2) ThürKO gehören:
- die Stundung von Zahlungsansprüchen bis zu einem Betrag 

von 5.000,00 EURO auf die Dauer von bis sechs Monaten, bis 
zu 2.500,00 EURO auf die Dauer von bis zu zwölf Monaten;

- die Bewirtschaftung von Rücklagemitteln im Sinne einer Kas-
senbestandsverstärkung in unbegrenzter Höhe.

§ 22
Sprachform, Änderungen, Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Die in dieser Geschäftsordnung verwendeten personenbe-
zogenen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für 
Männer in der männlichen Sprachform.
(2) Regelungen der Geschäftsordnung können im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben durch Beschluss des Stadtrates jederzeit 
geändert, aufgehoben oder ergänzt werden.
(3) Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung durch 
den Stadtrat in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
27. Mai 2003 außer Kraft.

Plaue, den 11.03.2019
Thamm
Bürgermeister   - Siegel -

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019
Der Stadtrat der Stadt Plaue hat in seiner Sitzung am 20.02.2019 
die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 
(Beschluss-Nr. 189-20/02/19) einschließlich des Finanzplanes 
mit Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 beschlos-
sen (Beschluss-Nr. 190-20/02/19).
Der Haushaltsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben aus-
geglichen vorgelegt,
im Verwaltungshaushalt mit 2.902.300,00 € und
im Vermögenshaushalt mit 3.489.600,00 €.
Das Landratsamt des Ilm-Kreises hat die Haushaltssatzung 
geprüft und mit Schreiben vom 15.03.2019, Az. 092.5.43, die 
rechtsaufsichtliche Würdigung erteilt.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.
Gründe, die zur Beanstandung der Haushaltssatzung führen 
würden, konnten nicht festgestellt werden.
Für die öffentliche Bekanntmachung gilt § 57 Abs. 3 i.V.m. § 21 
Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO).
Der Haushaltsplan mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 
25.03.2019 bis einschließlich 08.04.2019 in der Verwaltungs-
gemeinschaft „Geratal/Plaue“, Zimmer 5, Bahnhofstraße 59a, 
98716 Geratal OT Geraberg, zu nachfolgenden Sprechzeiten 
öffentlich aus:
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Zusätzlich wird der Haushaltsplan mit Anlagen bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haus-
haltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme in 
der Verwaltungsgemeinschaft „Geratal/Plaue“, Zimmer 5, Bahn-
hofstraße 59a, 98716 Geratal OT Geraberg, zu den Sprechzei-
ten verfügbar gehalten.

Thamm
Bürgermeister

Verstöße i.S. der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt Plaue 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich, § 21 Abs. 4 ThürKO.
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c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Ilm-Kreis, im Stadtrat der Stadt Plaue 
oder im Ortsteil Neusiß vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag, im Stadtrat 
oder im Ortsteil vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines ei-
genen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Kreistag, Stadtrat oder im Ortsteil aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschrif-
ten bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises, in der Stadt, in der der Ortsteil liegt, oder im 
Ortsteilrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft „Geratal/Plaue“ bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 
2019,18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutra-
gen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl des Ortsteilratsmitgliedes können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 8 Bewerber 
enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter 
Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Ge-
burtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag 
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich 
erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kenn-
wort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 
Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge 
müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,
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Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Plaue, 08.03.2019
S. Fischer
Wahlleiter-/in

Ende des amtlichen Teiles

Verwaltungsgemeinschaft  
„Geratal/Plaue“

Veranstaltungen

Veranstaltungsplan  
des Frauen- und Familienzentrum
gefördert durch den Europäischen Sozialfond

25.03.2019 - 29.03.2019

Dienstag, 26.03.2019
Gesundheitsvortrag

Treffpunkt: 13.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Mittwoch, 27.03.2019
Rentnertreff

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Anglerheim, Geraberg
Krabbelgruppe

Treffpunkt: ab 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Donnerstag, 28.03.2019
Arbeitslosenfrühstück

Hilfe bei Fragen zu Anträgen und Behördenangelegenheiten
Treffpunkt: 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

01.04.2019 - 05.04.2019

Montag, 01.04.2019
Fahrt in die Salzgrotte Erfurt
Wir bitten um Voranmeldung!

Treffpunkt: ab 09.45 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Dienstag, 02.04.2019
Kreatives Gestalten

Anleitungskurs für Häkeln und Stricken
Treffpunkt: 13.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Mittwoch, 03.04.2019
Rentnertreff

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Anglerheim, Geraberg

Donnerstag, 04.04.2019
Arbeitslosenfrühstück

Hilfe beim Erstellen von Bewerbungen
Treffpunkt: 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Möbelkammer Elgersburg
Tel. 03677 8929235

frauengruppe-geratal@gmx.de
Tel. 03677 8929233
Fax 03677 8929234

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Stadt Plaue mit dem Wahlvorschlag verbun-
den und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags 
während der üblichen Dienstzeiten der

Verwaltungsgemeinschaft „Geratal/Plaue“
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von

13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von

13.00 bis 15.00 Uhr
Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr
Bahnhofstraße 59a, Zimmer-Nr. 6
in 98716 Geratal, OT Geraberg.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft „Geratal/Plaue“ 
aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die 
Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Un-
terstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für 
sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Voraus-
setzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl (22. April 
2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauf-
tragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Stadt 
erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der 
Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahl-
vorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Plaue, Verwaltungs-
gemeinschaft „Geratal/Plaue“, Bahnhofstraße 59a in 98716 
Geratal OT Geraberg einzureichen. Eingereichte Wahlvorschlä-
ge können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) 
bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ortsteilrats-
mitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt Plaue unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl 
(22. April 2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge in-
soweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch 
Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Er-
satzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. 
Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 2019) tritt der Wahlausschuss 
der Stadt zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahl-
vorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch 
das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als 
gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
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in Plaue:
freitags 14:00 bis 15:00 Uhr

Seniorenkreise

Elgersburg: jeden 3. Mittwoch im Monat   14:30 Uhr
Geraberg: 14 tägig Donnerstag  14:30 Uhr

Chöre in der Gemeinde:

Chor Melodiata in Geraberg: nach Vereinbarung
Kirchenchor in Angelroda: dienstags 19:00 Uhr

Bankverbindung der Ev.- Luth. Kirchgemeinde Geratal

Kirchgemeinde Geratal: DE97 8405 1010 1140 0025 93
Kirchgemeinde Plaue: DE45 8405 1010 1833 0003 38
Kirchgemeinde Kleinbreitenbach:DE49 8405 1010 1010 1681 81
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau  BIC: HELADEF1ILK

Einweihung der Eifert-Orgel 
in der Kirche Elgersburg

Die Kirchgemeinde lädt mit einem festlichen Programm
anlässlich der Wiedereinweihung der restaurierten Orgel

am Samstag, 06. April 15:00 Uhr
in die St. Nikolaus-Kirche Elgersburg

herzlich ein.

Gemeinde Angelroda

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

24.03. zum 80. Geburtstag Frau Fabig, Magdalena

Ferienspiele in den Osterferien

Wann: vom 15.04.19 bis 26.04.19
jeweils 8.45 Uhr bis 16.30 Uhr

Wer: ab 8 Jahre
Treffpunkt: vom 15.04. bis 18.04.19

8.45 Uhr bis 9.15 Uhr
im Jugendzentrum Gräfenroda
vom 23.04. bis 26.04.19
8.45 Uhr bis 9.30 Uhr
im Jugendzentrum Elgersburg
(Treffpunkt für den 25.04. -
5.40 Uhr Gräfenroda Zwergenkreisel,
6.00 Uhr Jugendzentrum Elgersburg)

Jeden Tag kostenloses Langschläfer-Frühstück
zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr

Programm:

15.04.19 Billardturnier im Jugendzentrum;
Eis essen in der Eismanufaktur

16.04.19 Besuch der Viba Nougat Welt in Schmalkalden
mit Confiserie-Kurs

17.04.19 Fahrt nach Tabarz in die Therme „tabbs“
18.04.19 Kegeln in Gräfenroda
23.04.19 Besichtigung Kulturbahnhof in Elgersburg;

gemeinsames Pizza backen im Jugendzentrum
24.04.19 Fahrrad-Tour nach Arnstadt bzw. Erfurt;

zurück mit der Bahn
25.04.19 bis
26.04.19

Busfahrt zur Therme Erding
mit Übernachtung in München;
Stadtrundfahrt und Führung in der Allianz Arena

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Geratal, Kleinbrei-
tenbach, Plaue und Rippersroda
Pfarramt, Plan 11
98716 Geraberg
E-Mail: geratal@kirche-arnstadt-ilmenau.de

Pfarrer Kersten Spantig: 03677 / 466762
Anliegen in Sachen Kinder- und Jugendarbeit:
Frau C. Riekehr tel. unter 0157 / 56333488
Anliegen in Sachen kirchgemeindlicher Verwaltung:
Frau B. Carls tel. unter 03677/466762
dienstags und donnerstags ist das Büro jeweils von 09:00 - 12:00 
Uhr im Kirchgemeindezentrum Geraberg geöffnet.

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 24.03.2019
Gottesdienste

10:00 Elgersburg

14:30 Rippersroda
Samstag, 06.04.2019
Orgeleinweihung

15:00 Elgersburg

Sonntag, 07.04.2019
Familien-Singspiel

10:00 Geraberg

Sonntag, 07.04.2019
Gottesdienste

10:00 Plaue

14:00 Angelroda

Angebote für Kinder

Krabbelkreis für Säuglinge und Kleinkinder
donnerstags von 10:00 - 11:00 Uhr im Geraberger Pfarrhaus
Mini-Club (für Kinder von 2 bis 6 Jahren)
mittwochs von 16:15 - 17:15 Uhr im Geraberger Pfarrhaus
Kinderstunde (für Kinder von 6 bis 10 Jahren)
in Geraberg:
abwechselnd montags und freitags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Wir laden zu folgenden Terminen ein:
Montag 01.04.; Freitag 12.04.
Die Kinder werden vom Schulbus abgeholt.
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Gemeinde Martinroda

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

24.03.
03.04.

zum 80. Geburtstag
zum 75. Geburtstag

Herrn Rottmann, Dietmar
Herrn Sauerbrey, Gerd

Stadt Plaue

Vereine und Verbände

Männerchor Plaue
Wir treffen uns regelmäßig zu unten genannten Probenzeiten im 
Rathaus der Stadt Plaue:
donnerstags  ...........................................................um 19.00 Uhr

Gemeinde Elgersburg

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

23.03. zum 90. Geburtstag Frau Döhler, Anna
26.03. zum 80. Geburtstag Herrn Häublein, Karl-Heinz
30.03. zum 70. Geburtstag Frau Eickholt, Ilona

Vereine und Verbände

Bekanntmachung  
der Jagdgenossenschaft Elgersburg

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Elgersburg

am Freitag, dem 5. April 2019 um 19 Uhr im Hotel am Wald.
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Wahl des Versammlungsleiters
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Protokoll der letzten JHV
6. Bericht des Vorsitzenden
7. Bericht der Pächter
8. Bericht des Kassierers
9. Bericht der Rev. Kommission
10. Entlastung des Vorstands und Kassierers
11. Erweiterung des Vorstandes
12. Beschlussfassung
13. Diskussion

mit freundlichem Gruß
Heiner Schreyer
Jagdvorsteher

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der FBG Heidelberg
Wir laden alle Mitglieder und Waldbesitzer der FBG Heidelberg 
zur nicht öffentlichen Mitgliederversammlung am 03.05.2019 um 
19:00 Uhr in die alte Schule Elgersburg ein.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Bekanntgabe der Tagesordnung / Abstimmung
4. Feststellung de Stimmberechtigung und Beschlussfähigkeit
5. Verlesen des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018
6. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
7. Kassenbericht
8. Bericht des Rechnungsprüfers
9. Bericht des Revierförsters
10. Beschlussvorlagen - Erläuterung und Diskussion
11. Beschlussfassung
12. Sonstiges

Der Vorstand
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